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I. Einleitung

Daß Demokratie jenseits des persönlich überschaubaren Bereichs ohne Medien 
nicht funkrionieren kann, liegt auf der Hand. Die Medien sind es, die öffenclich 
zugängliche in öffenrlicbe Information verwandeln, mir der die Bürger ihre eige
nen Erfahrungen vergleichen, um sich eine Meinung zu bilden. Erst durch die 
Medien werden von vielen geteilre Meinungen zu öffenclichen Meinungen und 
gemeinsame Anliegen als solche erkennbar. Nur öffentliche Meinungen eröffnen 
demokratische Alrernaciven, und ersc gemeinsame Anliegen schaffen Zusammen
halt und Identität. 

Daß Mediendefizice Demokratiedefizite sind, ergibt sich daraus von selbst. 
Zum einen schlagen Qualirärsmängel wie unverläßliche Berichterscactung, verengre 
lnformacionsauswahl und fehlende Meinungsvielfalt auf die Qualität des demo
kr:uischen Prozesses durch, zum anderen sind Medien nicht nar Vermittler, son
dern auch Akteure im politischen Prozeß und können ihre Macht mißbrauchen. 
Solche Mängel haben meist politische oder wircschafdiche Motive, und Gefahren 
drohen dabei vom Staat wie vom Markt. 

In der - auch von den Reformländern wiederaufgenommen - Tradition der eu
ropäischen Demokratien finden sich zwei GrundmodeUe zur Bewälti

gung 
dieser 

Schwierigkeiten: Das Marktmodell für die Presse gründet sich auf die Konkurrenz
Privater, verzichtet weitgehend auf Qualiräcsvorschrifcen, vertraue auf „natürlicheu 

Vielfalt und beschränke Machtakkumulation durch scaa.cliche Werrbewerbsaufsicht. 
Das Staatsmodell des öffemlichen Rundfunks ist monopolistisch geprägt, schreibt 
Qualiräcsstandards und „binnenpluralistische" Vielfalc vor und sucht Machrmiß
brauch durch organisatorische Vorkehrungen zur Abschorcung des Rundfunks von 
der Tagespolitik zu verhindern. 

Das Markrmoddl der Presse hac sich cron einzelner Modifikationen bis heure 
erhalten. Das StaacsmodeU des Rundfunks dagegen ist inzwischen fusc überall ei
nem „dualenu Mischsysrem gewichen, das neben dem öffentlichen Rundfunk auch
private Veranstalcer zuläßc. Während somrt die Grundlagen des Pressewesens stabil 
erscheinen (II.), ist im Rundfunkbereich eine demokratiepolitischc und rechtliche 
Neuoriencierung in Gang gekommen, die noch nicht abgeschlossen isc (Ill.). Nicht 
ubersehen werden darf auch die zunehmende Verflechmng beider Bereiche, die ei
J\e gemeinsame Betrachtung vor allem der Vorkehrungen gegen Machtmißbrauch 
erfordere (IV). Angesichts der enormen Fortschritte der Reformländer gerade im 
�1edienbereich kann eine demokraciepolicische Gesamtbewertung nur posiciv aus
lallen; doch bleiben dort wie auch in d� übrigen Ländern die Sorge einer unzu
reichenden Bewältigung jener Gefahren für die Demokratie, die sich aus der Ver
knüpfung von Medienherrschaft und wirtschaftlicher Mache ergeben, und die Her
ausforderungen durch neue Technologien (V). 

' 
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II. Presse

Die Freiheit der Presse wird heute in allen behanddten Rechrsordnungen durch 
spezielle Bestimmungen oder als Teil der Meinungsfreiheit ve.rfassungsrechdich ga
rantiere und genieße zudem den Schutz der EMRK.1 Damit ist der rechtliche Rah
men des Pressewesens in seiner Grundsc:ruktur einheitlich vorgegeben: Jede staadi
che Beschränkung in diesem Bereich bedarf einer gesetzlichen Grundlage und ei
ner ausreichenden inhaltlichen Rechrfercigung im Hinblick auf ein legitimes Ziel 
und muß darüber hinaus auch verhältnismäßig sein. 

Anders als beim privaten Rundfunk umfaßt die Pressefreiheit auch die Grün
dung von Presseunternehmen: Eine behördliche Zulassung ist dafür nicht notwen
dig; mehr als eine - i.d.R. nur fonndle - Regiruierung 2 wird nirgends geforden
Vereinzelt bestehen Ausnahmen, was die Beteiligung von Ausländern berrifft;1 doch
dürfte der auch in anderen Ländern starke und z.T. als Problem empfundene Aus
landseinfluß ◄ durch Genehrnigungsvorbchalce oder Anteilsbeschränkungen schon 
ange.sichts der gesellschaftsrechclichen Gestaltungsmöglichkeiten kaum zu beherr
schen sein;� nach einem allfälligen Beitritt der betroffenen Länder zur Europäischen
Union wären die enrsprechenden Vorschriften im übrigen an den gemeinschafrs
rechdich garantierten unternehmerischen Freiheiten zu messen.6 

Die Freiheit der Berichcerstattung und Meinungsverbreitung wird in vielen Län
dern durch eine ausdrückliches Verbot der (Vor-)Zensur zusänlich abgesichert. 7 Be- �
eimrächcigungen und Rechcssc:reitigkeiten finden sieb hier jedoch kaum, sondern 
betreffen in erster Linie die Verhälmismä.ßigkeic nachträglicher Eingriffe: Regel
mäßig geht es bei der Beurteilung von Beschlagnahmen, Unterlassungs- und Ge
gendarstellungsanordnungen und anderen Sanktionen um die Abwägung zwischen .
der Pressefreiheit einersei� und Privatsphäre �nd Ehre, öffen�liche Moral_ un_d J�-

t gendschun, Schurz scaarhcher und kommemeller Gehe1mmsse, Unabhäng1gke1l
der Rechtsprechung und die Abwehr demokrariefeindlicher, gewalcverherrlichen
der oder r�isci�0er �cs�eb�ngen and�rerseits. �ür den demokratischen Alltag ! 
be.sonders w1cht1g 1st die diffizile Grenzziehung zwischen erlaubter und erwünsch- �
cer Kricik an Politikern und dem Schun ihrer Ehre.1 f 

Dazu kommen in vielen Ländern Privilegien der Presse - oder der Medienmi1-
t
! 

arbeirer überhaupt - beim Zugang zu scaatlichen Informationen (die allerdings in
Konflikt mir Gleichheitsposrularc:n geraten können),9 ein spezieller Geheimnis• 

I
1 Vgl. Berichre Deuuchl.and 168 f, 170, kalien 188. 190, Osccrreicb 242 f, Polen 276, 283, Russis• 

cbe Föderation 285,294. Schweiz 306,338 f, 350, Slowenien 355. 357 f. Spanien 401 f. Tschcchiscltc 

Republik 439, Ungarn 449,461 f. EMRI< 47 ff, 50 ff; zum Ewopä.i.schen Gemcin5chafo=hr Bcrkh1 

EU 95, 96 Anm. 60, 126, 140. 
2 Vgl. Bcricl>re Polen 276, Rwsische Föderation 295, Spanien. 401, Tschechische Republik 440. 

Ungarn 462. 
l Vgl. Berichte Slowenien 361, Tschechische Republik 440. 
4 ZB Ik.richte ÖSterrcich 257, Polen 276, Ungarn 467 f. 
) Vgl. Bericht Tschechische Republik 440 f. 

! 

1 
1 

i 
.

6 Vgl. EtJ 125 ff. 
7 Z.B. Berichre Dcuachland 170, Italien 204, Osrem:ich 241 f, Polen 283, Russische Föderation 1 

285, Spanien 402, Tschechische Republik 441; VKI.. auch.Bericht EMRK 53 Anm. 45. 

1 Vgl. z.B . .Berichte Slowenien 358, Ungarn 463;/aradigmarisch EMRI< 52, 60 ff. 
9 Vgl. Berichte. Deutschland 171. Oncm:ich 24 . Polen 2n f. Russische Föderation 286 f, 295 f. 

Schweiz 337,339 f. Slowenien 361,367, Tschechische Republik 442. Ungarn 463, EU 96, !01. 

-: _....,...� ... (� ........... ,.�,··,.,..,,.. .. , .... wiait.ilifilli'iiif•iilrtw·•11:oscliitri:1i11,1..;.;· ;...,,..,e-.z11; ··i;.i,II. ·•· · •, 
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;: schucz _im Hinbl_ick a�f i?urnalistisc�e lnformacionsqueUen 10 und Sonderregelun
,, gen, die auch die Freiheit des Vermebs, vor allem auf öffentlichen Straßen und 

übe.r die _Pose, sichersreUen sollen.'' Eine i�ali�nische Besonderheit ist die verpflich
; 1ende, c:me Zulassung voraussetzende Mitgliedschaft von Jow:naJiscen in einem 
j \ crband - ein aus der faschistischen Zeit sram mendes Instrument scaaclicher Ein

!lußnahme auf die Presse, dessen derzeicige Handhabung allerdings keine großen 
.: Probleme zu bereiten scheinr. 12 
1 Neben allgemein üblichen Steuervergünstigungen und ermäßigten Tarifen für 

den Poscversand 13 gewähren einige Länder der Presse schließlich auch direkte sraat
l1Che �der. ko�munale Subventionen. Zum Teil gehe es dabei um spezielle Anlie
gen v.:1e dte Forderung von Kultur- oder Minderheirenpublikacionen,1� zum Teil
um die Stärkung der �resse im Konkurrenzkampf gegen den Rundfunk und die 

I Erhaltung der Presscvtel�alt als so(cher.15 Förderungen gehören indes auch zum
J klm1schen __ Instrumenranu':11 sraad�cher Machtausübung, weil sie Abhängigkeiten
f erzeugen konnen; werden sie seleknv vergeben, ;eracen sie leicht in einen Konflikt
i mn dem -�eboc s_taadicher �einungsneutralit��; r. Gießkannensubvenrionen dage-

gen verscarken mHunrer dominante Markcposmonen. Wenn - wie in Oscerreich _ 
t die marlccbeherrscbende Tageszeitung, ein hochprofirables Boulevardblatt, Subven
·• 11onen erhält, falle eine dernolcratiepolicische Rechtfertigung schwer.17 Ein einheic
') lichcr Standard, was die Notwendigkeit gesetzlicher Grundlae-en und die Transpa-

rmz der Presseförderung anbelangt, läßr sieb nicht fesrsreUen.r" 
Das Hauptproblem der Presse liegt jedoch heure wohl nichr mehr im direkren 

:� madichen Einfluß,,, sondern in der Konkurrenz des Fernsehens und im Verlust
., der �ircschafdichen Unabhängigkeit. Zum einen drohe den Zeitungen durch das 

·� crwem:rce Ferns�hangeboc, z.T auch durch neue Medien, ein Bedeutungs-, vor al
.;l

1�m a�er auch_ em Auflagen- und Anzeigenverlust und damit eine Schwächung ih-

·l.
rc•r wirrschafd1chen Basis. Das bewirkt verschärfte Konkurrenz untereinander, die 

.,
wiederum zu Boulevardisierung und Trivialisierung der Berichterstattung führen 
kann. Zum anderen werden immer mehr Zeitungen von großen Unrernehmens-
gru_ppe_n lib�rno�men. Wenn es sich dabei um Medienkonzerne handelt, isc dies
gcfahrltch '.ur die: Konkurrenz und Meinungsvielfalt und damit eine Frage der 
Koni.encrauonskonrrolle..211 Die: Zuflucht im sicheren Hafen eines sonscigen großen

, 111 Vgl. Berichte Öste.rrcich 246, Polen 277, Spanien 403, Ungarn 463, EU 95 Anm. 55; LT. anders
DEM,uRcschland 171, Rumscbe Föderation 297 f, Schweiz 340 f, Tschechische Republik 442· vgl auch 
, K 52. 

' · 

11 Vgl. Be.richte Deutschland 172, Österreich 242.
ll V I B 'eh !rar 04 f. · · · · 

1 
g · e.n t . tcn 2 • e��e Abschaffung 1m Wege einer VolksabstimmWlg schcicene am 15.6.

�7 mangels >tUreichender Beteiligung-vgl. Frankfurter Allge.meine Zeitung (FAZ) 17.6.1997 7. 

I d J:" <k
n. Proble.mcn. die sich d.ahci aw der PriV11tisierung der PoSt ergeben können, vgl. für D�=ch

•� 1 t Bcru:.(ue im Archiv !ur Presserecht 1996, 265; 1997, 464; für Österreich Bericht 245 Anm. 230. 
,� .B. Bcri_chte Sl°":'enien 360, Ungarn 464. 

H,I� 
Z.�, Bcachre l�1en !89, 191. 205 _(dort auch zur Verpflichtung öffentlicher Auftraggeber, die 

11, 
te I rcr Werbung 1n Zeitungen zu pllllettn), Österreich 243 ff. 

1 
�gl. dn� auch die Berichte Deutschland 172, Italien 189, EMRK 73.

,� gl. Bericht Ouerreich 2
_
44 Anm. 222 zur Förde�ng der .Neuen Kn:incn Zeitung•. 

11 
5u den �rfu_s�ngs-�d,chen Traruparc.n:rvorscbr1fttn lt:i.liens Bericht 194. 

1 k e.· aber polmscbe EinAußvcrsuche z..B. iiber Prcucagenrurcn - 13,,richt Polen 276 _ und die sc-
• �:"Co ctg:,be von Am.eigen - Bericht Ungarn 464. 

>zu unten IV. 
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Unternehmens oder Konzerns dagegen kann mit einem Verlust an Unabhängigkeit 
verbunden sein, weil dann bestimmte wirtschaftliche Interessen - und manchmal 
auch hinter diesen stehende politische Einflüsse - berücksichtigt werden müssen.21
Die Situation in den behandelten Ländern unterscheidet sich dabei aber erheb
lich.22 

III. Rundfunk23 

A. Grundlagen
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Diese Ordnung war traditionell durch ein Monopol des öffentlichen Rundfunks 
geprägt, ist aber inzwischen fast überall einem „dualen" Modell aus öffentlichem 
und privatem Rundfunk gewichen. Bestc:bc:nden Monopolsaukruren wurde schon 

i durch Vorgaben des Europäischen Gemeinschaftsrechts und das Europarars-Über
einkommen über das grenzüberschreitenden Fernseb.ens28 die Grundlage entzogen, 
weil die darin festgelegte Sendefreiheit in Verbindung mit den Gewährleiscungen 
der Empfangsfreiheit durch die jeweiligen Verfassungen und die EMRK2? den Aus
schließlichkeirsanspruch nationaler Rundfunkveranstalter ins leere laufen läßt.30 

Anders als die Pressefreiheit wird die Freiheit des Rundfunks in den behandel- , 
ren Rechtsordnungen nur ausnahmsweise ausdrücklich verf.issungsrechtHch garan- � 

Dazu komme djc Rechtsprechung des EGMR, nach der zwar eine Privilegierung, 
nicht aber ein ausnahmsloses Monopol des öffendichen Rundfunks mit Art. 10 
EMRK vereinbar ist.31 Daher ist auch dort, wo noch (Tdl-)Monopole bestehen,
der Übergang zum dualen System im Gang. 32 

eiert. In der Regel ist die Freiheit der Berichterstattung zwar als Teil der Meinungs
äußerungs- und -verbreitungsfrciheit geschüm, doch darf dies nicht darüber hin
wegcäuschen, daß hier gegenüber der Presse bedeutende Uncerschiede bestehen: 
Zunächst ist in video Ländern fraglich, ob diese Freiheit auch die Gründung von 
Rundfunkunternehmen umfaßt; sicher ist dagegen, daß die Gründung einer staat
lichen Zulassungspflicht und der Betrieb einer Aufsicht uncerworfen werden kann. 
Weiters erlauben alle Verfassungen intensive Regelungen der Organisarionssc.ruktur 
von Rundfunkunternehmen, und schließlich können auch - für die Presse undenk-
bare - inhaltliche Vorgaben in Form von Programmaufträgen gemacht wcrden.2◄ 

�
Der Grund dafür liegt nichr so sehr in den cechnischen Besonderheiten des Rund
funks, die eine Frequenzverteilung und eine Zugangsregelung z.u Sendeeinrichcun- , 
gen erfordern, sondern vor allem in seiner großen demokraciepolicischen Be�cu,
cung, und daher rücken auch objekciv-rechcliche Grundrechrsgehalte und spezielle 
Verfassuagsgrundsätze 2) zur Sicherung von Plu:alität und Meinungsvielfalt gegen:
über den grundrechtlichen Abwehransprüchen m den Vordergrund. And�rs als be, 
der Presse, wo es nur um die Vermeidung und Korrektur von Fehlenrw1cldungen 
eines sich grundsärz.lich selbst regulierenden Prozesses gehe, ist der Staat beim 
Rundfunk z.ur aktiven Gestaltung einer demokratiekompariblen Rundfunkordnung 
a_ufgerufen,111 was sich versch_iedencµch auch in (�erfassu�gs-)g�etzlic�en Qu_alifika,:uonen des Rundfunks als „öffend1che Aufgabe oder „offencliche D1enscle1scung 
niederschlägt. 27 

21 Dazu unten V.
22 Vgl. undesberichte Deutschland 183 f (weitc,:s FAZ 10.7.1997, 12; 27.6.1997. 17; 1�.7.1997., 

4), Italien 209 (weiters FAZ 10.6.1997, 38), Österreich 243 Anm. 217,257. Polen 284, Rus�ische Fo· 
dcration 294 Anm. 16, 304 (dazu auch in diesem Beitrag Anm. 115}, Schwci2 348, Slowenien 382 f,
Spanien 409 (weiters FAZ • .,Bilder und Zciren"•Wochcndhcibgc 4.5.1996. 2; FAZ 7.7.1997, 15), 
Tschechische Republik 440 f. Ung.w, 467 f. 

2' Vgl. zu Deucschland, Frankreich. Großbritannien. Italien, Spanien und d�n europarechthcMn 
G runciligcn auch 8. Holznag,! Rundfunkttc�t in . Europa. ( 1996}; ebenfalls vcrgl�tchend � Hoffenann·
Rinn, Strukrurcnelemente von Rundfunbufsicht m wesdtchen Indusmestaaten, tn: M. Prmz/B. Peteis 
(Hg.), Medienrecht im Wandd. Festschrift für Manfred Engelschall (1996) 69 Ef. 

21 Zu den grundn:chdichen Gewährleistungen vgl. Berichte_ Dcuuchland 174 � Italien 188,_ Oster: 
reich 247 f, Rwsische Föderation 285, Slowe_nien 358, Sp_anuen 403 f. Ts�cchische Republik 442, 
weiters EMRK 55: :mr Rechtslage nach Europä.tschcm Gememschaftm:cht Bencht EU 125 Ef. 

2s Vgl. z.B. Berichte Osmn:ich 249 f. Polen 278, 283.
26 Vgl. z.B. Berichte Deurschbnd 176, Italien 190,193,207 f. Ungarn 449,465. 
27 Vgl. Berichte Oscerrcich 250, Spanien 404, sowie EMRK 78. 

-; B. Öffentlicha Rundfonk
Beim öffentlichen Rundfunk geht es darum, seine politische Insrrumenralisie

l 
rung zu verhindern, Pluralismus und Programmqualität z.u sichern und gleichz.ei-
1ig, damit dies auch unter den neuen Bedingungen auch wirkt, die Konkurrenz.fa
higkeit gegenüber privaten Rundfunkveranscalcem zu ermöglichen. Zum lnstru-

� mencarium der Abschocrung gegenüber der Politik gehören die Ausgliederung des 
l ofTcntlichea Rundfunks aus der Staatsverwalrunlj in Form von öffendich-rechdi-
1 chen Anstalten mir eigener Rechrspersönlichkeic' oder von Akc.iengesellschafren '4. 

formelle Unabhängigkeicsgaranc.ien,lj die Unvereinbarkeit von Führungspositionen 
� im Rundfunk mit staatlichen und Parreifunkcionen,3" die Bestellung von Leitungs

organen auf bestimmte Mindesrzeir und in Verfahren, die einen direkten Einfluß 
• der Regierungsmehrheit verhindern oder zumindest verzögern sollen,37 Gewähdei, stungeo „innerer" Rundfunkfreiheit" 38 und die Beschränkung staatlicher Eingriffs

befugnisse auf eine Rechrsaufsicht, deren Maßnahmen gerichdicher Kontrolle un-
1erliegen 19 - im wesentlichen also Selbstverwaltungselemente. Freilich umerschei
Jec sich die konkrete Ausgestaltung und damit auch die Effektivität von Unabhän
g1gkeirsgarancien in den behandelten Ländern beträchtlich: So kann etwa die Be-

21 Vgl. Berich,e EU 128 ff. E'.MRK 76 f; zur EG-Fernsehrichtlinie zuletzt EuGH 9.7.1997, Rs C
�4/95 u.a.; zur Anderung der Fernsehrichtlinie (durch die Richtlinie 97/36/EG des Europ�ischcn Par-
1,mcnrs und do Rates vom 30.6.1997. ABI. L 202 vom 30.7.1997. 60) den Bericht im Archiv lur Prc:s· 
«recht 1997, 605 ff, und M. T,-ai,,,,r, in: medien und recht 1997, 127 ff. 

21 Vgl. t..B. Berichte Österreich 247. Schwciz-342; EMRK 52 ff. 
30 Z.B. betrug der M:ulma.nceil des ostccreichischen öffentlichen Fernsehens in fuushaltcn, die über

�bd. oder S.tcllicenanschluß vertilgen. im Jahr 1994 44%; vgl. Bericht 257 Anm. 306. 11 Vgl. Bericht EMRK 55 f; außerdem Osrerreich 247 f.
31 Vgl Berichte Osrcm:.ich 249, 254 ff, Schweiz 342, Ungarn 466. 467; zur Sondersituation in Slo

wenien 362 f. 364, 383. 
ll Z..B. Berichte Deurschland 160 f, 176, Österreich 251 (die Umwandlung in eine Akticngcsdlschaft 

uc •ngekündigt), Schweiz 342, Slowenien 362, Sp:uiicn 404. 
14 Z.B. Berichte Italien 206, Polen 279. 
lS Z.B. Berichte Ostcrttich 250. Polen 279, Schweiz 344.
3" Z.B. Bericht lwlcn 207. Russische Föderation 300.17 Z.B. Berich1 Polen 279.
l� Z.B. Bericht Österreicll 251. 253.
l� Z..B. Berich.t Deuuchhnd 180. 

-
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Stellung des monokratischen Führungsorgans dem Kollegialorgan d� Rundfunks 
selbst obliegen ◄o oder der Regierung vorbehalten bldbcn.◄ 1 Die Mitglieder des 

wichtigsten Kollegialorf ans werden von Geseczgebun gsorganen 41 und/oder gesell
schafdichcn Gruppen 4 entsandt. Die (externe) Aufsiehe über den öffenclichen
Rundfunk wird Regierungen,44 parlamentarischen Kommissionen ◄) oder unab
hängigen Stellen 46 anvemauc. Solche Unterschiede zeigen, daß es z.T nur um Re
gierungsfeme, z.T aber um Staatsfeme überhaupt gehe. So unterschiedlich wirk
sam die Modelle allerdings auch sein mögen, eine völligen Ausschluß politischen 
Einflusses kann keines von ihnen garamieren.◄7 

Daher versuchen viele von ihnen, diesen politischen Einfluß durch Pluralitäts
oder Proporzvorschrifren 2.u bändigen. Diese können schon im Erfordernis qualifi
zierter Mehrheiten für die Medicngesecrgebung bestehen, 0 finden in ihren Aus
druck aber vor allem in der Zusammensetzung der Kollegialgrcmicn des öffentli
chen Rundfunks oder der (externen) Aufsichcsorgane. Regelmäßig sind in ihnen 
alle größeren politischen Parteien, oft darüber hinaus auch wichrige gesellschaftli
che Gruppen vemeten.49 Ein besonderes Micrel zur Pluralismussicherung besteht
auch in der Föderalisierung des Rundfunks. )o 

Die „binnenpluraliscische" Rundfunkorganisation soll die Einhalc:1.mg der wich
tigsten Vorgaben für das Programm sichern; der Meinungsvielfak, Überparceilich
keit, Ausgewogenheit, Objektivicät und Vollständigkeit der Berichterstattung. Zu 
diesen Geboten, die z.T. auch durch Bericbcspflichten über bestimmte öffentliche: 
Ereignisse ) ' und Darstellungsrechte von Abgeordneten, Parteien und gesellschafcli
chen Organisationen 52 ergänzt werden, und zu den üblichen journalistischen Sorg•
falcsscandards und Schutzvorschriften wgunstcn der Jugend und der Rechte Drir
cer kommen i.d.R. ein allgemeiner Kultur- und Bildungsauftrag sowie oft spe7.iellc 
Pflichrcn zur Berücksichtigung regionaler, nationaler und europäischer Belange 
und von Minderheitenanliegen.55 Der öffentliche Rundfunk bez.ieht seine Reche-

◄o Z.B. Bericht Österreich 252 (grundsätzlich mit Zweidrittelmehrheit).
41 Z.B. Bericht Spanien 404.
42 Z.B. Berichte Italien 206, Slowenien 363 f, Spanien 404. 
43 Z.B. Bericht Deutschland 176, Slowenien 362.
◄◄ Z. 8. Bericht Deutschland 180.
4S Z.B. Bericht Se_anien 405.
◄6 Z.B. Berichte Osterreich 254, Polen 280, Schweiz 345, Ungarn 466.
0 Vgl. Berichte Deutschland 181, Österreich 251 f, Polen 279 (vgl. auch FAZ 16.4.1996, 42), Rw·

sische Föderation 300, Schweiz 345, Slowenien 357 f. 382, Spanien 405,419, Ungarn 465. 
48 Z.B. Bericht Ungarn 464. 
49 Z.B. Berichte Deutschland 176,Icalien 199,208, Osterreich 251, Polen 279, Spanien 405, Tsche

chische &publik 445 f, Ungam 466, 467. 
SO Z.B. Be.richte Deutschland 175 (und 185 f zu den daraus erwachse.nden R.:gclungsschwicrigkd· 

tcn; zu den Scbwierigkcicen eines Finanzausgleichs unter den Landesanstalten vgl. auch FAZ 17.6.1997, 
4), Österreich 251, RussiscM Föderation 298, Spanien 404. 

St Z.B. Bericht Russische Föderation 287. 
S2 Vgl. -Serichtc Deutsehland 168, lcalien 199, 203, Os,em:ich 240 f, Polen 275, Russische födm· 

cion 287,294, Schweid45 f, Slowenien 379 f. Spanien 401, Tschechische Rtpublik 439. Ungarn 461. 
H Vgl. dnu Berichte Dcu=hland 179, Ical.ien 208, Österreich 250, 253, Polen 279 f {mit der �•· 

sondcrhei1 der Berücksichtigung .christliche: Werte"), Russische Eöderation 299, Schweiz 343, Spanien 
405. Tschechische Republik 445, Ungarn 466; zu den europarcchcLichcn Vorgaben und Empfehlungen
EMRK 76 ff, EU 129. 

i 
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fertigung also aus demokratiepolitischen, enieherischen und identitäcsstiftenden 
Funkrionen. 

Diese Funkcionen kann er allerdings nur dann erfüllen, wenn er auch gegenüber 
privater Konkurrenz bestehe. Diesem Ziel dient die Finanzierung über Gebühren )◄ 

und/oder öffentliche Haushaltsmittel H zusätzlich zu Werbeeinna,hmen - was auch 
die Unabhängigkeit gegenüber Werbekunden stärke-, Privilegien beim Zugang zu 
Kabelnetzen und Scndeeimichrungen,)6 vor allem aber das Reche und .manchmal 
auch der ausdrückliche Auftrag zur Veranstaltung eines Vollprogramms, das eben 
auch Unterhaltung in allen Sparren umfaßcY 

C Privater Rundfank 
Der private Rundfunk ist freilich nicht nur eine Bedrohung für den öffentlichen, 

sondern, auch wenn er primär aus kommerziellen Interessen betrieben wird, zu-
� nächst einmal ein Mitcd zur Herstellung größerer Vielfu.lc und damit ein Korrektiv 

zum öffentlichen Rundfunk - vorausgesetzt, er encsprichc bestimmten Mindestan
forderungen. Anders als bei der Presse wird dies aber nicht dem Markt überlassen, 

, sondern durch staatliche Regelung zu erreichen versucht. Als zentrale Instrumente 
, dafür dienen die - wegen der Frequenzverteilung für den terrestrischen Rundfunk58 

ohnehin norwendige - Zulassungspflicht privater Rundfunkveranstalter, Programm-
vorgaben und eine besondere Aufsicht. 

Die Zulassungsvorschriften 5, schließen i.d.R. wnächst bestimmte Personen und 
Organisationen vom Betrieb privaten Rundfunks aus, stellen dann technische und 
wirtschaftliche Anforderungen an die Bewerber und legen schließlich den jeweili-

-: gen Beitrag der Bewerber 2.ur Medienvielfalt und zur kulturellen Identität als ent
scheidende Kriterien für die verble.ibende Auswahlentscheidung fest_c.o In einzelnen 
Ländern wird 2.wischen kommerziellen und nichtkommerz.ieUen Programmen un
terschieden, doch spielen letztere auf landesweiter Ebene kaum eine Rolle.61 De
mokratiepolitisch von Bedeutung sind neben den konzentrationsbegrenz.enden Be
�timmungen 62 vor allem der Ausschluß von staatlichen Stellen (und des öffendi-

54 Z.B. Berichte Deurschland 178, Italien 207, Österreich 252 f, Polen 278, Schweiz 343, Ungarn 
466: wr Zulmigkcic n.:1ch der EMRK Bericht EMRK 57. 

S! Vgl. Berichte Russische Födemion 299, 300, Slowenien 363, Spanien 405. Einen Vergleich von 
An und Höhe der Finan:tierung des öffentlichen Fernsehens in Deutschland, Franmich, Gr oßbritan
nien, Italien und den USA bringt .Die Zerr" 1.12.1995, 75. 

�i Z.B. Bcrich, Tschechische Republik 443. 
17 Z.B. Berichte Deutschb.nd 175, 177 Anm. 82 (�uch zu öfkntlich-tffildichen Spanenprogram· 

mcn), Österreich 253; zu Exklusivübcrtngungsrcchcen, die vor allem bei SportVCranstalrungcn z.um 
Problem öffentlicher Vollversorgung werden können, Bcdchte Deutschland 167 f, EMRK n, EU 134 
f. 145, sowie die Nachweise oben in Anm. 28.

R filr K..bd- und s�rdlitenrundfunk gdcen mcisr Sondervorschrifccn; vgl. z.B. Berichte Dcutsch-
1.nd In, hlicn 213, Österreich 249,254,255 f. Spanien 413 f. Tschechische Republik 443, Ungarn
467. 

51 Vgl. Berichte Deutschland 176 f, Italien 207, Österreich 255, Polen 281, Russische Föderation
298, Schweiz 342, Slowenien 364, Spanien 406, Tschechische &publik 443, Ungarn 467; weiters 
EMRK 56. 

<�l Zum Diskriminierung,svcrbot EMRK 55. 61 Z.B. Berichte Slowenien 362 f, 364, Ungarn 467.62 Dazu Unten rv.
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chen Rundfunks sdbsr), politischen Parteien und Funktionscrä.gern 63 und die Be
schränkung bei ausländischen "4 oder EWR-frcmden r.5 Becreibern. Die Auswahl
entscheidung wird enrweder durch die E':xekucive,c.G eine pa.rl�enra.risch� Ko�mis
sion 67 oder eine unabhängi·ge Behörde61 getroffen; grundsätzlich unrerl1egc sie der
gerichdichen Kontrolle. 

Während die Zulassungsvorschriften somit einem primär69 „außenpluralisti
schen" Modell folgen, gilc für die Programmvorgaben 70 das Gegenteil: Für die pri
vaten Veranstalter sind nicht nur die allgemeinen Sorgfalrsscandards und Schutz
vorschriften, sondern i.d.R. auch dieselben Neutralitäts-, Ausgewogenheits- und
Vielfalrsgebote maßgeblich wie für den öffentlichen Rundfunk. P�ivater „T�ndenz
rundfunk" ist durchwegs unzulässig. Eine deutsche Besonderhe1r zur Steigerung
der Vielfalt sind die von unab_hängigen Dritten v�ranrworreten „f'.�nste�f ro�ram
me" die Privatsender mir bemmmtem Marktanteil aufnehmen mussen. Die ge
setzt'ichen Vielfaltsgebote beziehen sich also regelmäßig auch auf das einzelne Pro
gramm (oder sogar auf einzelne Sendung�n) �nd nichr nur_ auf � ges_amte Pro
grammangebot aller Veranstalter. Mögen die Privaten auch ke.1.nen e1gend1c.hen :ro
grammaufnag haben, so werden sie: doch etwa zur S�dung �on Nachrichten, 2.ur
lnformacion,n zur „angemessenen" Darstellung �es öffen�l1chen, kulr�cllen und
winschafc!ichcn Lebens 7� ode_r 2.ur Ausstrahlung eines besnmmten Anteils von na
tionalen, europäischen und Eigenprodukt�onen 75 verpfli�ht�t. Die - gegenü�er 
dem öffentlichen Rundfunk meist großzügigeren - quanmauven Werbebeschran
kungen 76 dienen wohl in erster Linie nicht _dem Schutt der Konsumente�, sond�rn 
sollen die wircschafdiche Basis des öffend1chen Rundfunks und der Pnntmed1en
sichern; auch sie haben also eine medien- und demokrariepolirische Bedeurung.

Die Aufsicht ist prinzipiell nachrräglich, in ihren Minel beschränke und recht
lich gebunden; z.T. wird sie einer unabhängigen Behörde übertragen, der auch der

"' Z.B. Berichte Osicrrcich 255, Tschechische Republik 436, Ungarn 467. Das m:irbncestc _Gegcn
bcispid biete, Berlusconi: vgl. Bericht lca.lien 209, 212, und FAZ 23.�.1996. 39. Zu lurchl1ch do-
minierten Rundfunkvcnns1a.l1cm vgl. ,. B. Berich,c Slowenien 383. Spanien 409. . 6( Z.B. Berichte Polen 281, Slowenien 361, Sp>.nien 406, Tichcchischc. Republik 443; 1m Gcl-
cungsben:ich des Gemeinschafts- bzw. EWR-Rechcs ist dies nicht unproblemausch. 

r.i Z.B. Bericht Östem:ich 255.
(,<, Z.B. Berichte Italien 207, Spanien 406.
67 Z.B. Bericht Ungarn 466, 467. . . 68 Z.B. Berichte Deutschland 175, Osterreich 255, Polen 281, Tschech1Sche Republik 445.
<,� Zu bjnnenpluralinist:hen Elementen un,cn IV. . .. 
70 Vgl. Berichte Deurschland 175. 179, ltalic:n 208, Österreich 24? f, 256, Pole_n 281. Russische Fo· 

deracion 299 Schweit 343 f Slowenien 364, Spanien 406, Tschcchtsche Republik 445, Unga_m 467. 
Zum Jnmu�cnt vcrrnglich •vereinbarter Programmvorg,i?en in_ Un�rn auch �- Gobert, Mcd,cnrcchi
in Ungarn unter Berücksichtigung.der europ:i.ischen McdJenpohcik, 1n: Rech, 1n Os, und Wc:s, 1997,
153 ff(l62), · · · B D' ..,_." 12 7 199671 Bcrich, Deutschland 176 f (zu den Durchführungsschw1engke1ten z .. ., 1e L.c:lt • · 
43); ähnlich in Ungarn: vgl. Gobert (Anm. 70) 160.

72 Z.B. Bericht lcalien 208.
73 Z.B. Bericht Polen 281.
74 Vgl. Bericht Osccrreich 256. 
75 Z.B. Bericht Polen 281, Slowenien 364; weiters EU 129, EMRK 76, 77: er· 76 Dazu (und zu ihrer Zul:issigkcit) z.B. Berichce Deutschland 177 f, Italien 191, 207, 211, Ost 

reich 248 Anm. 243,249, 256, Schwdz 343; weitm EMRK 52, 63, 76, EU 127, 129 f, 132 f. 
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öffendiche Rundfunk unterstehc;77 z.T. gibr es spezielle, ebenfalls unabhängige Auf
sichtsbehörden für den privaren Rundfunk;78 wenige Länder überlassen diese Auf
gabe der Regierung selbst. 79 

D. Gmuinsamluiten und offene Fragen
Alles das zeige, daß die fundamentale Bedeutung der Run_dfunkord�ung für die

Demokratie den jeweiligen Gesengebern durchaus bewußt 1st. Gememsame Eck
punkte sind trotz alle_r l!nterschiede in der jew�iligen Aus�escaltung die gr�n�über
schreitende Sendefre1he1t der Rundfunkbecre,ber und die Empfangsfre1he1c der
Bürger, der demokraciepolicische Auftrag d�s R':1ndfunkgeset�gebers, die_ organisa
[ionsrechdichen Grundsätze der Unabhäng1gke1c und des Bmnenplurahsmus des
offendichen Rundfunks sowie der Zulässigkeit und des Außenpluralismus des pri
vaten Rundfunks und die inhalclichen Prinzipien der polirischen Neutralität und
Vielfalt aller Programme. Abgesehen davon wird jedoch deuclich, daß sich in eini
gen ganz grundlegenden Punkten noch kein europäischer Ko�se�s herausgebildet
hat. Offene, strittige oder in verschiedenen Ländern unterschiedlich beanrwortete
Fragen betreffen vor allem die verfassungsrechclichen Vorgaben der Rundfunkord
nung.

So ist es keineswegs überall klar, ob und in welchem Um_fang ein öffenclicher
Rundfunk überhaupt exisrieren muß: Eine verfassungsrechrhche Bestands-, En�
wicklungs- und Finanzierungsgarantie für einen umfassend ausgebauten öffentli
chen Rundfunk nach deutschem Muster 80 srößt in anderen Ländern nicht nur auf
ßeachcung, sondern auch auch auf Skepsis oder Ablehnung.81 Ebensowenig er
scheine ausgemachr, daß die impliziten oder expliziren Vielfalrsgeboce der Verfas
sung auf jeden einzelnen privaten Rundfunkveranstalcer umgelegr werden müssen;
:iuch weitergehende Inhaltsvorschriften für private Programme sind nicht immer
unruirtig.82 In den meisten Ländern ist s�mir bislang offen geblieben, ob die Ver
fassung eine bestimmte Rollenverteilung 1m Rundfunk ve.rlangr oder ob der Ge
setzgeber darüber - und damit indirekr auch über die Reichweite privater Rund
funkfrc:iheir - encscheiden kann.

Zu diesen Unsicherheiren kommt ein gewisses Spannungsvcrhälmis zwischen
den eher demokracie- und kulturpolitisch orientierten narionalen Rcgel�ngsansät
LCn einerseits und dem primär wircschafcsrechtlichc:a Zugang d� europäische�- Ge
mc:inschafcsrechrs und dem damit - über die: EU-Grenzen hmaus - ausgelosten
Kommerzialisierungs_schub andererscirs.13 Isr der Rundfunk nicht ein Mittel zuc

77 Z.B. Be,ichr Polen 281. Schweiz 345. Tschechische lkpublik 445 f; im Prinzip so auch in Osrer-
1cieh - vgl. Bericht 256. 78 Z.B. Bcrich,e Dcuachland 180, Italien 208, Slowenien 364, Ungarn 466,467.

1� Z.B. Bericht Sp:i.nicn 406.
"'' Vgl. Bericht D<=ucschland 178 (sidu: :wd, 175 Anm. 77 zum Vcmssungscharaktcr des du.>.len 

Syircrns); vgl. auch EMRK 78.
�• Z.B. Berichte Osrerrcich 250, Spanien 405 f; vgl. zu Ung:i.rn auch Gobert (,Anm. 70} 159 Anm.

74. 
i1 Vgl. Berichte Deutschland 179, ka.lien 208, Österreich 250 �m. ?55. . . O Vgl. Bericht EU 125 ff (auch zu nichcwimchaflichen Knrn:knvcn msbcsonden:n dun:h d1c Embe

uchung von Art. 1 O EMRK; zum öffcndichcn Fernsehen 135; dort - Anm. 259 - _auch zum Rund
f11nkprotokoll des VermS' von Am.s,erd:un; allgemein zum Vordringen einer nichrwm-scha.ftUcher Be-
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Demokratie und ldcmticärssrifrung, mit dem auch Geld verdiene werden kann, 
sondern eine unterhaltende wirtschaftliche Diensdeisrung mir ecwas Demokracie
und Kulcurrclevanz., dann komme das öffentliche Fernsehen unter Druck: Seine Pri
vilegien werden als potentielle Wettbewerbsverzerrung rechrfercigungsbedürftig,14 

und die Rechtfertigung kann nur in einer besonderen Programmqualität liegen, 
die i:u reinen Marktbeclingungen nicht erreichbar isc, aber doch auf dem Markt 
relevant sein muß. Dem öffentlichen Rundfunk drohen also Marginalisierung oder 
Qualirät$Verlusr. Verwirklichen sich diese Gefahren, stelle sich die Frage nach der 
Rollenveneilung neu. as 

rv. Konzentrationskontrolle 

Ebensowenig wie effektiver Wettbewerb im allgemeinen Wirtschaftsleben is[ 
Außenpluralismus in Presse und Rundfunk ein Narunuscand: Er bedarf vielmehr 
permanenter Pflege und Kontrolle. Im Medienbereich isc dies umso dringlicher, als 
beherrschende Marktpositionen nicht nur wircschafdiche Probleme schaffen, son
dern die Demokratie gefährden. Verfassungen, die Demokratie verlangen, verlan
gen daher auch Maßnahmen zur KoD7.Cntracionsbegrcmung der Medien.8r, 

Es gibt Länder, die sich dabei - von den Zulassungsvorschriften für den Privac
rundfuok abgesehen - auf das allgemeine wirrschafrsrechtliche Instrumentarium 
von Mißbrauchs- und Fusionskontrolle verlassen.17 Mehrheitlich besteht jedoch 
eine Kombination von spezifisch medienrechdichen und subsidiär geltenden all
gemeinen Vorschriften - wobei die Abgreni:ung manchmal im Unklaren bleibe. 
Die Reichweite und Ait der Sondervorschriften ist dabei durchaus unterschiedlich:
Es finden sich Sonderregelungen nur für den Rundfunk,88 modifiz.icrces allgemei
nes Wettbewerbsrecht für die Presse und Rundfunksonderrecht, 89 modifiziertes all
gemeines Weabewerbsrechr für alle Medien 90 und gemeinsame Sondervorschrifm,

trachtung 147); zu kulturellen Anliegen im Rahmen von Art. 10 EMRK Bericht EMRK 56: weiccl'! 
Deutschland 176. 

84 Zu Auseinandersetzungen und Gur:ich1en über die Zulis.sigkdt der Gebührenfinanzierung sowie 
von Spar1enprogrammen, Online-Diensren, Kabdugang.,privilcgien und Grundversorgungsumfang öf
fentlicher Rundfunbnstalten in Dcurschland vgl. :t.B. eile Berkhce im Archiv für Presserecht 1-996. 
129, 148, 264; 1997, 615; FAZ l.2-1997, 37; 7.2.97. 46; 7.5.1997, 42. 18.6.1997, 34; sowie A_ Buck·

mlVlnlS. U. Piepcrll. Erbmch, Zur Zulässigkdt der Veranscalmng von Spmenprogrammen durch öf
fentlich-rechtliche Rundfunbnstal1en, Atchiv für Presserecht 1997, 417 ff; T. Opp=ann, Deucschc 
Rundfunkgebühren und europäisches Beihilfe.recht (1997); vgl. auch da.s Interview mit dem deucschcn 
BundCSY"Crtwungsrichter Grimm in .Die Zeit" 15.11.1996, 59. 

85 Zur Situation auf dem Rundfunkmarkt vgl. Berichte Deutschland 184, Italien 209, 212, Oste<· 
reich 251,257,263, Polen 280 f, Russische Föderation 298 f (d:u.u auch untCJ1 Anm. 115), Slowenien 
364, 383, Spanien 409 f. Tschechische �publik 444, Ungarn 468 (zm mittlerweile erfolgten Vcrg.bc 
von Lizenz.eo für landeswei!C:$ Privatfernsehen .Der S12ndard" 23.6.1997, 12). Zum Proicß um die Fil• 
schung einet Vielzahl von in dcuachen öffentlichen und privaten 1'cmsdunagzzinen gcscndcrcn lki• 
trigcn FAZ 14.10.1996, 39; 4.12.1996, 42; 18.12.1996, 42, 24.12.1996, l. 

86 So ausdrücklich z.B. die Verf.mungtgcrichte in Italien (Bericht 206. 211) wid Ungarn (Berich1 
465}; vgl. auch Bericht EMRK53 Anm. 39. 

87 So Berichte Russische: Föderation 301, Schweiz 348 F. ähnlich PolCJ1 281 f. Tschechische Republik 
#t 

H Vgl. Bericht Spanien 411 ff. 
19 Vgl. Bericht Deutschland 183 ff. 
90 Vgl. Bericht Österreich 258 f. 
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für alle MedienY' Zuständig für entsprechende Maßnahmen sind i.d.R jene un
abhängiijen Behörden, denen auch sonst die Aufsiehe über den privaten Rundfunk 
obliege/ oder Gerichte.93 

Oh_ne hier auf Ei_melhei�en einzugehen, !äße sich sagen, daß jedenfalls der lan
dc:swe1re Rundfunk 1.d.R emer strengeren Kontrolle unterworfen wird als clie Pres
se'>4 - was wegen des besonders hohen Kapitalaufwandes und der Begrem.theit des 
Marktes auch naheliege. Der Haupcansarzpunkc liege bei der Lizenzvergabe. Neben 
Bescimmungen, die eini:elnen Personen und Unternehmen nur einen bescimmten 
Höchstanreil an einem Liz.cnzccäger erlauben und damit ein binnenpluralisrisches 
Elemenc in den Außenpluralismus des Privatrundfunks aufuehmen,9' und Vorschrif-
1c-n über eine Mindescaru.ahl zu vergebender Lizenzen finden sich i:wei Typen von 
Regelungen. Der eine beschränkt die Zahl von Lizen:z.en, die ein Unrernehmen er
werben kann,91' oder begrenze die Bereiligung von Lizenz.trägem uncereinander;,7 

Jamir soll die Encscehung von vorherrschender Meinungsmache vorgebeugt wer
d.:n. Der andere Typ definiert einen bescimmcen Markcameil als vorherrschende 
Meinungsmache oder normiere allgemein die Gefährdung der Meclienvielfalr als
Grenze für nachträgliches Einschreicen.98 Z.T. werden beide Ansätze auch kombi
nierc.9, 

Zunehmend wird auch intermediären Verflecbrungen, also „cliagonaler l<onz.en
ua1ion ", Aufmerksamkeit geschenkt. Meinungsrelevance Zeirungsunremehmen dür
fen sich in einigen Ländern nicht als Rundfunkveransralrer betätigen oder nur be
grenzt an Rundfunkunternehmen beceiligen. 100 Manchmal gilt auch das Umgekchr-

101 " "kal u Ko . . p ml'-C \V, b tc. ,. veru e nzencrauonen etwa mir rogram IClerancen, wer cuntcrneh-
mcn und Kabclnecz.becreibem haben in clie Sonderregelungen noch wenig Eingang 
gefunden. 101 

Wirklich effüiente Konzencracionskoncrolle isr freilich schwer erreichbar. Sie 
mir T��nsparenz der Eigenrums- und Beherrschungsverhältnisse voraus, 103 muß 
1ec�ti:emg und vollständig cinge.richcer werden, technische Neuerungen und inrcr
nauonale Verfle�htung_en �erilcksichtigen und schließlich auch fOÜtisch durchge
scm werden. Die Praxis z.c1gr, daß durchaus Lücken besrcben, '° daß Umgebungs-

'II Vgl. Bccichce Icalien 20!) ff. Slowenien 361 f, Ung.irn 469; vgl auch EU 140 ff. 
•Jl Z.B. Berichte Deutschland 180, 184, lra.lic:n 211,212 f. 
''! Z.B. Bericht Osrom:ich 259. 
14 Vgl. aber die AuAagcnbegrenzungen für Tagcncirungen in In.lien: Bericht 210. 
'JS Z.B. Buichte Slowenien 361, Spanien 412, Ungarn 46!). 
% Z-B. Berichte Italien 211, Spanien 406. 412-
17 Z.B. Berichte Slowenien 36 I f, Ungarn 469. 
11 Z.B. Berichte Deutschland 1n, Österreich 258. 

b 
'J'J So z.B. �rciligungsgrou.en und Fwionskontrolle in Slowenien: Bericht 361 f; zu Vcrkctrung:svec

nicn von regionalen und lob.Jen Sendern 1.B. Berichte Slowenien 364. SpaniCJ1 413. 
"" 2-8. Berichte lraliCJ1 211. Östcneich 258 f. Slowenien 361 f. Ungarn 469. 1111 2-8_ Bericlu Slowenien 361 f. 
:
'11 Vgl. aber Beri.ch1e Italien 211, Slowenien 362. 

E:
R 

Dnu z..B. Berichte Italien 1!>4. 209,210, Spanien 412 f. Tschechische Republik 444; vgl. auch

E• r,. K 77 Anlll- 213, EU 143; zu allgemeinen Transparcnzvorschrifrcn im Wmsdufubcreich vgl, die
:�uhrung Wf <drrin 25 f und die Berichte. 

17 
Zu Verme_bsmonopolen und lokalen und rcgion.alcn Pressemonopolen z.B. Bcrichce Deucschland 

3., 183 f, sow,e FAZ 7.1.1997, 11; Öse.erreich 257; zu einer öscerreichisch.en Awdnandcrscczung, die 
tu einer Vorlage an den EuGH gefuhrt har, über den möglichen Mißbrauch einer mulabchcrrschen-
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versuche immer wieder von Erfolg gekrönt wurden to) und daß 2u spär einseuende 
Kontrollbemühungen ofc nur mehr problematische Marktverhältnisse festschrei-

j 

ben. Die spekrakulämen Beispiele Liefern wohl die - komentrationsrechclich un
angewtet gebliebende - Domin.anz zweier miteinander verflochtener österreichi
scher Tages2eirungen mir zusammen 56% nationaler Reichweite und die wohl im

mer noch nicht beseitigte Beherrschung des privaten Rundfunkmarkes in Italien 
durch Berlusconi. ioc; Immerhin scheine das Bewußtsein von der Bedeutung einer 
effektiven Kontrolle privater Medienmacht auch in jenen Ländern 2u wachsen, in 
denen entsprechende Mechanismen noch in den Kinderschuhen srecken. 107 Eine �Harmonisierung der nationalen Vorschriften im EU-Bereich durch eine EG-Richc- ,
Llnie scheint uotz langer Vorarbeiten in absehbarer Zeit nicht zu gelingen; den EG- 1 � 
Organen obliege auch die Kontrolle übernationaler Konzentrationen, wie wohl sie ' 
deneit dafür nur die allgemeinen wirtschafcsrechclichen Befugnisse in Anspruch 
nehmen können. 1118 

V. Bewertung und Ausblick

Eine Bewertung der Situation hat zunächst einmal die fundamentalen Verände
rungen in den Reformländern in Rechnung zu stellen. Die Pressefreiheit gehöre zu 
jenen Bereichen, die den Umbruch einleiteten und in denen er auch rechtlich am 
schnellsten Ergebnisse bewirkt har. IO') So sind in den ehemaligen sozialistischen 
Staaten nicht nur Zensur und journalistische Bevormundung, sondern mir der 
Planwirtschaft auch sonstige staatliche Steuerungsmöglichkeiten wie Papierzutei
lungen und Verrriebsmonopole verschwunden. Im Osten - wie übrigens auch im 
Westen - gibt es kaum bedeutende Regierungs- und Parteizeitungen mehr. 110 Der 
Kampf um staatlichen Einfluß hac sich schnell auf den staatlichen Rundfunk ver
lagere. Nach intensiven politischen, parlamentarischen und verfassungsgerichclichen 
Auseinandersetzungen vor allem um die Besetzung von fncendancenposcen 111 und 
nach der Erfahrung von demokratischen Machrwechseln scheinen sich jedoch die 
politischen Eliten mit dem Modell eines - relativ - unabhängigen öffentlichen 
Rundfunks anzufreunden. Eine wichtige Rolle haben in diesem Bereich die Akri
vitäten des Europarates, 112 z.T auch Anpassungsbemühungen im Hinblick auf ei
nen künftigen Beitritt zur EU, 113 gespielt. Insgesamt entsteht der Eindruck, daß 

den Stellung durch den Ausschluß einer Konkurrcnz:zcirung vom einzigen überregionalen Hauszusccl
lungssynem für Abonnenten „Der Swu:lani" 18.7.1996, 11. 

tos Z.B. Berichce lca.licn 206, Slowenien 364, Spwie.n 410 Anm. 173. 
106 Bcrichcc Ösm�ich 257,259,262, Italien 206,209, 212; vgl. :rnch Bericht Deutschland 177 zu 

den Scnderfamilien von Kirch und Benelsmann. 
107 Z.B. Berichte Polen 276, 282, Tschechische Republik 444. 
IOB Vgl. Berichc EU 140 ff; zur vorerst gcscheicerc�n Richdinie über_ Medie�konzcntracion auch AI·

chiv für Presserecht 1997, 615, und C Fa"'4, Unerwunschce Kontrolle, tn: Medien Journal 1997/2, 60 ff. 
10') Vgl. neben den Landesberichcen auch .A. Gabanyi, Revolutionen in Oscmicceleuropa, in: osceu· 

ropa 1997, 2 ff (22 f). 
110 Vgl. Berichce Öscerrcich 243 Anm. 217 (viele der genannrcn Titel w.ircn Panciuicungen), Polen 

276, Russische Föderation 302 (besonders insrrukciv), Schweiz 339, Slowenien 381 ff, Ungarn 467. 
111 Vgl. Berichcc Polen 279, 280, Russische Föderation 300, Slowenien 357 f, Ungarn 465. 
112 Z.B. Berichte Tschechische Republik 446 f. Ungarn 466, EMRK n. 
113 Vgl. LB. für Ungarn .A. Gobtrt (Anm. 70) 159. 
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die vom alten Regime übernommene rein instrumentelle Haltung zu den Medien 
langsam einer gelasseneren Einstellung weichc.11• Einen Sondedall uncer den be
handelten Ländern stelle allerdings die Russische Föderation dar.11) 

Ist der staatliche Leviathan gefesselt, erheben freilich die Marktungeheuer ihr 
Haupt. Die durchwegs bestehende Vielfalt von Publikationen und Programmen 
kann täuschen, wenn dahlncer nur wenige Unternehmen stehen. Die Kommerzia
lisierung hac nicht nur die Presse und den öffentlichen Rundfunk unter Druck ge
setzt, sondern oft auch international agierende und auf schwer durchschaubare 
Weise mireinander verflochtene Großkonzerne 116 entstehen lassen, deren wirc
schafclichcs Gewicht allein politischen Charakter bar - von direkten policischen 
Interessen ganz 2u schweigen. Ihre Bändigung bleibe eine nationale Aufgabe, so
weir und solange die Politik ihre demokratische Legirimation auf staatlicher Ebene 
empfängt. 117 Allein mir den - in vielen Ländern defizitären und auch prinzipiell 
besduänkcen - Mirreln narionaler Konzencrationskoncrolle kann sie allerdings 
nicht gelingen, weil narionale Meinungsmache und incernacionale wircschafcliche 
Dominanz in vielfäkiger Weise zusammenhängen. Umso wichtiger sind hier euro
päische Initiativen, um nationale Bemühungen zu u.ncerstützen und zu koordinie
rtn und um incernacionale Aspekte aufzufangen. Während über die dernokratie
policischen und wircschafdichen Wectbewerbsgesichcpunkce dabei wenigstens im 
Prinzipiellen Einigkeit bestehe, erscheinen die rechdichen Konsequenzen der Be
Jcutung der Medien für nationale fdencicäten noch nicht ausgelotet. Wichtig isc 
dies vor allem für kleinere Länder, und gan7. besonders für solche, die ihre Spra
che(n) mir größeren teilen. 

Schließlich kann man i;war davon ausgehen, daß sich beim Reche der traditio
nellen Presse wenig Grundlegendes ändern wird, doch muß man kein Prophet 
sein, um dies beim Rundfunk zu verneinen. Das derzeitige Rundfunkrecht kann 
auch dort, wo es einigermaßen „fertig" erscheine, nicht mehr als einen Zwischen
stand markieren, denn zu sehr ändern skh die technischen und wirrschafdichen 

114 Vgl. LB. Berichte Polen 282, Slowenie.n 383 f. 
1 I) Vgl. Bericht 302 ff (u.a. zum Versuch. mißliebiger Berichtemarrung mit dem Emwg der Jour

nalisren-Akkredicierung zu begegnen. zum Feblcn einer unabhinglgcn Presse in manchen Regionen 
und :illganein zum „Rech,snihilismlll", d.b. der mangd.ndcn Achtung des Rechts); zu regionalen Me
d,cnmonopolcn und zur partdlichcn und .hoffnungslos einseitigen" Beric:htcr.aattung in den jünguen 
Wahlkämpfen T. Bdchdi, Nochmals zu den Wahlen in Rußlwd, in: osteuropa 1997. 116 ff (119 f. 120 f, 
121) sowie FAZ 17.2.1996, 2; 15.4.1996, 33: 15.5.1996, 7: :z:ur B=ihlung von Joumalisccn für re
g1crungsmue Bcrich,e im Pcisidcnischaftswalilbrnpf 1996 FAZ 9.7.1996, 27: uu Bchemchung der 
•�isch<n Medien durch regierungsnahe Großkon:z:crnc FAZ l l.l l.1996, 37. und 22.4.1997, 42, und 
.f)1< Zeil" 1.8.1997, 43; zum damit bcgündetcn Rückcrirt des langjährigen Chefrcdakreu.rs der „h.vcsdja" Frankfurter Rundschau 12.7.1997, 2. 

llf, Vgl. LB. Berichte Deucschland 184, lcalicn 209. 2l2, Öttcm:ich 257, Russische Födention 304 
!•gl. auch oben Anm. 115), Spanien 410 f; zur VerAcchcung de, dcm:s.chen Privatfcrnscnverarutalrer 
unrcrcinandcr s. die Obcmchr bei G. u W,,Umb,rg, Die Sicherung der Medienvielfalt no.ch dem Rund
funkmaisvc:mag von 1996, in: mcdien und rech, 1997, 67 ff (69); zu den Unternehmen und Bcteiligtingcn der Kuch-Gruppe FAZ 5.4.1997, 16; tur Fusion von CLT (der RTI-Munergesellsch.afr) und ur. (Bcrtdsmann-Tochccr) zum größten Fernsehunternehmen in Europa FAZ I S.1.1997. 17; zum Zu-
1•'."mcruchlußvon CLT-Ufa, der Kirch-Gruppc und der dcr deucscben Telekom im Digicalferruchhcrcich FAZ3.7.l997. 14. 
111 Zum Fehlen eines homogenen Ubcmllcionalcn Zcirungsmarktes -abgesehen von jenem für die 

En<,schcidungmiigcr in der Wunchafr als Grund für das Scheitern des .Europcan" als Tagcru:itung 
FAZ 1.7.1997, 16. 

t 
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Vorausserzungen. Der Wegfall von Frequenzknappheiten, das Entstehen „neuer 
Medien" und individuellerer Sende-, Empfangs- und Ahrechnungscechniken, das 
Zusammenwachsen von Rundfunk und Telekommunikation und die gemeinschafcs. 
rechtlich vorangetriebene Liberalisierung der Telekommunikationsmärkte erfordern 
vielfache rechtliche Anpassungen, m die sich sicher nicht in Neudefinicionen des 
Rundfunks 11� erschöpfen können. Möglicherweise kommt es als Folge größerer
.,nacürlicher" Vielfalt zu einer Liberalisierung des Marktzugangs für Private, angc
sichcs neue.r Zusammenschlüsse auch z.u einer Erweiterung und Intensivierung der 
KontroUe von vorherrschender Wirtschafts- und Meinungsmache und insgesamt 
i.u einer noch stärker übernationalen Ausrichtung des Rundfunkrechts. Vielleicht 
kommt auch alles anders. 

Eines aber wird bleiben: Die Bedeutung der Informations- und Meinungsviel
falt für die Demokratie. 

III Duu z.B. Berichte Deutschland 177, 181 ff, 186, Italien 212 f, Schweiz 346 ff, 354, Slowenien 
364 I; EU 136 ff. 143 ff. tu problcmacischen Akcivitäcen von Telekommunikacionsun1emehmen im 
Fernsehbereich ll.ir Deutschland z.B. FAZ •t6.1997, 22; für Spanien FAZ 29.1.1997, 6; 11.2.1997, 3; 
21.5.1997. 8; 28.6.1997, 2; und .Dk Zeit" 1.8.1997, 16. 

119 Zu diesem Problem z.B. Bericht Deutschland 169, 173 f und .A. Dittm1mn!F. Fe,hnmG. SanM'
(Hg.), Der Rundfunkbegriff im Wandel der Medien (1997). 
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Vorwort 

Demokratie setzt voraus, daß Informationen frei beschafft und verbreitet wer
den können, denn ersc dadurch enrstehr jene Öffentlichkeit, in der sich der demo
kratische Prozeß emfalcer. Das gilt immer und übe.all, doch nach dem Ende des 
Kommunismus in Europa und angesichts weitreichender technischer Forcschricce 
und z.une.hmender internationaler Verflechtungen stelle sich die Frage nach den 
Bedingungen und Grenzen dieser Freiheit neu. Der vorliegende Band beleuchte-t: 
sie aus rechtsvergleichender Siehe. Unser besonderes Interesse galt dabei der Kon
vergenz der Verfassun.gsordnungen in Ost und West und der Emwicldung gemei
ncuropäischer Standards. Die Darstellung umfaßt daher neben den Vorgaben der 
Europäischen Menschenrechtskonvention und des europäischen Gemeinschafts
rechts die Rechcslage in zehn europäischen Demokratien diesseics und jenseits der 
ehemaligen Systemgrenzen. 

Die Freiheit der lnformarionsbeziehungen in der Demokratie isc ein vielschich
tiges und facerrenreiches Thema. Wir haben es in drei große Bereiche unterteile, 
und dieser Gliederung folgen auch die Länderberichre und die einführenden Über
blicksdarstellungen. Im ersten Bereich geht es um den Informationsfluß zwischen 
Bürger und Staat: Wieweit müssen und dürfen lnformarionen in Gesetzgebung, 
Verwalrung und Rechtsprechung den Bürgern zugänglich sein? Und weld1en for
mellen und inhaltlichen Bindungen unterliege der Sraat, wenn er von sich aus in
formiert? Der zweite Bereich betrifft mächtige - und daher politisch bedeutsame -
gesdlschaftliche Gruppen wie Parteien, Verbände und große wircschafrliche Unter
nehmen: Was müssen die Bürger über sie wissen oder in .Erfahrung bringen kön
nen? Welche Privilegien haben diese Gruppen ihrerseits bei der Besd1affung und 
Verbreirung von lnformarionen? Im Mircelpunkc des dritten Bereichs sreheo schließ
lich die Medien: Welchen Rechtsvorgaben unterliegen lnformacionsvermicclung 
und -gestalrung durch Presse und Rundfunk? Wie lassen sich Störungen des In
formarionsflusses durch Eigeninteressen der Medien und Medienkonzentration 
vermeiden? Gemeinsamer Bezugspunkt aller Bereiche und der darin behandelten 
Einzelprobleme ist die Funkcionsfähigkeit des demokrarischen Prozesses. Insgesamt 
isc dieses Buch somit eine Sammlung von verschiedenen Antworten auf die Fra
ge nach einer demokrariegerechccn Gescalrung der lnformarions- und Medienord
nung. 

ln Zidseczung und Methodik schließt dieser Band an unser Projekt „Rechts
sraadichkeit in Europau (C. F. Müller-Verlag, Heidelberg, 1996) an. Die Beiträge 
wurden Ende Oktober 1996 im Rahmen einer Tagung in Graz erörtere, zu der wir 
neben Universitätskollegen wiederum eine Reibe von Verfassungsrichtern und an
deren prominenten „Praktikern" gewinnen konn�en (siehe dazu das Autoren- und 
Teilndlmerverzeichnis im Anhang). Nach einer Überarbeitung im Lichte der Gra
zer Diskussion und aktueller Entwicklungen geben die Berichte nun im wesentli
chen den Stand des Rechts Anfang 1997 wieder. 




